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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über die Zusammenarbeit im Bereich der Pfarramtsverwaltung


§ 1
Vertragsschließende Parteien

Die Evangelischen Kirchengemeinden in ...

- Gemeinde A
vertreten durch ................................ sowie ...........................

· Gemeinde B
vertreten durch ................................ sowie ...........................

- ...
vertreten durch ................................ sowie ...........................

- ...
vertreten durch ................................ sowie ...........................

- ...
vertreten durch ................................ sowie ...........................

- ...
vertreten durch ................................ sowie ...........................

- ...
vertreten durch ................................ sowie ...........................

schließen folgende Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Pfarramtssekretariats.


§ 2
Vereinbarungsgegenstand

Die in § 1 genannten Evangelischen Kirchengemeinden sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts gemäß §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 VSA-Gesetz zur Bildung einer Verwaltungsdienstgemeinschaft im Bereich der Pfarramtsverwaltung auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung berechtigt. Die beteiligten Kirchengemeinden gründen ein zentrales Pfarramtsbüro für alle Kirchengemeinden, welches von der Kirchengemeinde Gemeinde A betrieben wird. Die Sekretariatsdeputate der für das gemeinsame Pfarramtsbüro tätigen Sekretariatskräfte werden entweder von der Kirchengemeinde Gemeinde A gestellt oder bestehen gegenüber einzelnen an dieser Vereinbarung beteiligten Kirchengemeinden und werden in die Verwaltungsdienstgemeinschaft eingebracht.



[bookmark: _Hlk89069877]§ 3
Abrechnung der Kosten

(1) Die Abrechnung der Kosten geschieht durch die Zusammenfassung (Kostenpool) aller Personal-, Sach- und Gebäudekosten und eine Verteilung der Kosten auf die einzelnen Kirchengemeinden. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich im Nachhinein. Es können monatliche Abschläge vereinbart werden.

(2) Die Personalkosten der im Pfarramtsbüro beschäftigten Sekretariatskräfte tragen zunächst die Kirchengemeinden, die die Anstellungsträgerschaft innehaben. Die entstandenen Personalkosten werden addiert und zwischen den beteiligten Kirchengemeinden wie folgt verteilt:

Gemeinde A: xx,x %
Gemeinde B: xx,x %
Gemeinde C: xx,x %
Gemeinde D: xx,x %
Gemeinde E: xx,x %
Gemeinde F: xx,x %

Soweit es mehrere Kirchengemeinden gibt, die Sekretariatspersonen für das gemeinsame Pfarramtsbüro angestellt haben, wird der Kostenausgleich zwischen den anstellenden und den anderen Kirchengemeinden durch das zuständige Verwaltungs- und Serviceamt geregelt. Hierzu können Zahlungsverpflichtungen zwischen nur einzelnen Kirchengemeinden vorgesehen werden, wenn diese insgesamt zu einer Kostenverteilung entsprechend des obigen Schlüssels führen. Es können monatliche Abschläge auf die zu erwartenden Kosten erhoben werden.

Der genannte Kostenschlüssel kann durch gemeinsamen Beschluss auf eine Kostenverteilung nach Gemeindegliederzahlen entsprechend Absatz 3 umgestellt werden.

(3) Alle Raumkosten und Betriebskosten des zentralen Pfarramtsbüros werden von der Kirchengemeinde Gemeinde A getragen. Die beteiligten Kirchengemeinden erstatten der Kirchengemeinde Gemeinde A die entstehenden Raum- und Betriebskosten im Verhältnis der Zahl der Gemeindeglieder. Für die Kostenverteilung sind maßgebend für einen Doppelhaushalt die Gemeindegliederzahlen zum 1. Januar des Jahres, welches dem betreffenden Doppelhaushalt voran geht.

(4) In die Kostenverteilung nach Absatz 3 werden folgende Kostenbeträge eingerechnet:

a. Für die Raumnutzung einschließlich der Abgeltung erforderlicher baulicher Investitionen und für die Stellung und Nutzung des erforderlichen Mobiliars und der technischen Ausstattung einschließlich etwaiger Substanzerhaltungsrücklagen ein von allen beteiligten Kirchengemeinderäten durch gemeinsamen Beschluss festgelegter Nutzungsbetrag.

b. Die Betriebskosten (Nebenkosten) einschließlich der Kosten für den Hausmeisterdienst entsprechend einer Verbrauchsabrechnung. Soweit eine Verbrauchsabrechnung nicht möglich ist, erfolgt die Abrechnung entsprechend einem Quadratmeterschlüssel der genutzten Fläche des Gebäudes. Die Berechnung erfolgt durch das zuständige Verwaltungs- und Serviceamt.

c. Der Aufwand für Büromaterial, Verbrauchsmittel sowie Post- und Telekommunikation.

(5) Die Abrechnung erfolgt durch Bescheid. Den Bescheid erlässt bezüglich der Personalkosten das zuständige Verwaltungs- und Serviceamt; bezüglich der Raumkosten die Kirchengemeinde Gemeinde A.

§ 4
Inkrafttreten, Kündigung

(1) Diese Vereinbarung tritt am xx.xx.xxxx in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Diese Vereinbarung ist vom Evangelischen Oberkirchenrat zu genehmigen (§ 4 Abs. 1 Satz 4 VSA-G).

(3) Eine Kündigung dieser Vereinbarung kann frühestens nach fünf Jahren erfolgen. Die Kündigung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende ausgesprochen werden.

§ 5
Schriftform, salvatorische Klausel, 

(1) Änderungen oder Ergänzungen sowie die Aufhebung dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

[bookmark: _Hlk126076019](2) Falls einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein sollten oder werden sollten, wird die Gültigkeit dieser Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Vereinbarungspartner sind verpflichtet, in gegenseitigem Zusammenwirken unwirksame Vereinbarungsregelungen zu ersetzen durch solche wirksamen Regelungen, die dem Willen der Vereinbarungspartner am nächsten kommen; dies gilt auch bei einer Regelungslücke. 


Für die Evangelische Kirchengemeinde Gemeinde A, Datum ..............................


....................................................                                 ......................................................
Vorsitz KGR                                                                 Weiteres Mitglied KGR



Für die Evangelische Kirchengemeinde Gemeinde B, Datum ..............................


....................................................                                 ......................................................
Vorsitz KGR                                                                 Weiteres Mitglied KGR
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